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GEMEINDEZEIT

Amtliche Mitte ilung !  Zugestellt durch post.at !  

Wichtige Termine: 
Schauturnen 16./17.03. (siehe Seite 20) 
Flohmarkt: 06.04. (siehe Seite 17) 

 
Feuerwehrfest der Freiwilligen Feuerwehr  
am 17./18./19.05. (siehe Seite 15) 



 

tragen ca. € 194.000,00. 
Am Faschingssamstag fand 
wieder der Feuerwehrball als 
besonderes „Highlight“ des Fa-
schings statt. Die zahlreichen 
Masken aus Feldkirchen sowie 
der näheren Umgebung sorgten 
für eine hervorragende Stim-
mung beim Ball.  
 
Die Errichtung des zweiten 
Brunnens des Wasserverban-
des Oberes Innviertel schreitet 
sehr gut voran, damit die Ver-
sorgungssicherheit für die Ge-
meindebevölkerung gewährleis-
tet werden kann. Das letzte tro-
ckene Jahr hat uns gezeigt, 
dass beim Standort des Brun-
nens genügend Wasser vorhan-
den ist. In der nächsten Ge-
meindezeitung wird daher ein 
eigener Bericht über die Errich-
tung des Brunnens abgedruckt 
werden.  
 
Zum Thema „Glasfaserausbau 
für das gesamte Gemeindege-
biet“ kann mitgeteilt werden, 
dass wir bereits 55 % an Inte-
ressensbekundungen haben. 
Trotzdem wird ersucht, dass 
weitere Interessensbekundun-
gen gemacht werden. Dies geht 
ganz einfach auf der Homepage 
https://www.regiohelp.eu/regiofibra/  
Ich möchte mich bei allen die 
bereits eine Interessensbekun-
dung abgegeben haben recht 
herzlich bedanken. In der letz-
ten Sitzung der regioHelp wurde 
mitgeteilt, dass man einen Fi-
nanzier gefunden hat. Sollte es 
zu einem positiven Abschluss 
kommen, werden die ersten Ge-

Der extreme Winter mit dem vie-
len Schnee ist vorbei 
„Geschichte“. Die zahlreichen 
Weihnachtsfeiern, Jahreshaupt-
versammlungen und Feiertage 
sind vorüber. Die Sonne und 
milde Temperaturen leiten den 
Frühling ein. Ich möchte euch 
daher wieder einige Informatio-
nen weiterleiten. 
 
Die erste Gemeindevorstands-
sitzung und Gemeinderatssit-
zung ist absolviert und es hat 
wieder einige Beschlüsse gege-
ben, die ich euch mitteilen 
möchte. 
 
Das Straßenbauprogramm mit 
Straßensanierungen wurde be-
schlossen und es soll im Jahr 
2019 wieder fortgeführt werden. 
Geplant sind kleinere Straßen-
bauten sowie die Sanierung der 
alten Landesstraße mit dem 
Molkereiberg. Bei den Güterwe-
gen soll der GW Willersdorf ge-
neralsaniert, sowie einige ande-
re Güterwege nachgespritzt 
werden.  
 
Der Altbestand des Kindergar-
tens wird im Sommer saniert. 
Die Arbeiten werden im Juli und 
August durchgeführt, damit im 
September der Kindergartenbe-
trieb wieder zum gewohnten 
Zeitpunkt geöffnet werden kann. 
Bei der Sanierung sollen die 
Fenster getauscht, der Fußbo-
denbelag ausgewechselt, die 
Fassade einen neuen Anstrich 
erhalten und noch kleinere Ar-
beiten durchgeführt werden. 
Kostenpunkt der Sanierung be-
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Geschätzte Feldkirchnerinnen! 
Geschätzte Feldkirchner! 

meinden im Bezirk voraussicht-
lich im September 2019 mit dem 
Bau beginnen. Weitere Informa-
tion folgen. 
 
Nachdem sich unsere Mitarbei-
terin Frau Sabrina Meindl in die 
Karenz verabschiedet hat, wur-
de Frau Chalia Salome in der 
Gemeindekanzlei angestellt. Ich 
wünsche Frau Meindl alles Gute 
für die bevorstehende Geburt. 
 
Derzeit wird der Ableitungskanal 
für die Berglandmilch Molkerei 
sowie INKOBA zur Mattig errich-
tet. Im Bereich der Ortschaft 
Wiesing kommt es entlang der 
Baustelle an der L503 Oberinn-
viertler Landesstraße teilweise 
zu Behinderungen. Es wird um 
Verständnis ersucht. 
 
Ich möchte mich bei allen Verei-
nen, der Volksschule, dem Kin-
dergarten, den Gemeinderäten, 
dem Gemeindevorstand sowie 
allen Feldkirchnerinnen und 
Feldkirchnern für die geleistete 
Arbeit, die zum Wohle der Ge-
meinde im vergangenen Jahr 
beigetragen haben, recht herz-
lich bedanken. 
 
Abschließend möchte ich allen 
einen schönen Frühling sowie 
ein frohes Osterfest in unserer 
aktiven Gemeinde Feldkirchen 
wünschen. 
 

Euer Bürgermeister: 

 

 

 



 

me eines Darlehens in der Höhe 
von € 64.900,00 wird für die Kin-
dergartenerweiterung 3. Gruppe 
inkl. Sanierungsmaßnahmen 
beschlossen. Rücklagenentnah-
men sind derzeit keine einge-
plant.  
Bei den außerordentlichen Vor-
haben wird die Sanierung des 
Gemeindezentrums an die 1. 
Stelle gereiht.  
 
 
 
Beratung und Beschlussfas-
sung über Änderung des 
Dienstpostenplanes  

Einstimmig wird die Dienstpos-
tenplanänderung für die Be-
diensteten der Gemeinde Feld-
kirchen b.M. im Kindergarten-
dienst beschlossen. 
 
 
 
Beratung und Beschlussfas-
sung der Hebesätze und Steu-
ern für das Finanzjahr 2019  

Es wurden einstimmig die He-
besätze und Steuern für das 
Finanzjahr 2019 beschlossen.  
Die beschlossenen Gebühren 
können Sie auf den Seiten 6-7 
nachlesen. 
 
 
 
Beratung und Beschlussfas-
sung über Einhebung eines 
Zuschlages zur Freizeitwoh-
nungspauschale, sowie der 
Verordnung gemäß Oö. Tou-
rismusgesetz 2018  

Die Verordnung über die Einhe-
bung eines Zuschlages zur Frei-
zeitwohnungspauschale wurde 
einstimmig und vollinhaltlich be-
schlossen.  
Die beschlossenen Gebühren 
können Sie auf den Seiten 6-7 
nachlesen. 
 
 
 

Gemeinderatssitzung vom 
07.12.2018: 
 
Beratung und Beschlussfas-
sung des 1. Nachtragsvoran-
schlages für das Finanzjahr 
2018  

Der 1. Nachtragsvoranschlag für 
das Finanzjahr 2018 wurde ein-
stimmig beschlossen. 
Ordentlicher Haushalt 
Einnahmen ....... € 3.432.400,00 
Ausgaben ......... € 3.432.400,00 
Dies ist eine Erhöhung um € 
432.400,00 bei Einnahmen und 
Ausgaben. Der Nachtragsvoran-
schlag ist im ordentlichen Haus-
halt ausgeglichen. 
Der außerordentliche Haushalt 
konnte in Einnahmen und Aus-
gaben nicht ausgeglichen ver-
anschlagt werden. 
Außerordentlicher Haushalt 
Einnahmen .......... € 539.400,00 
Ausgaben ......... € 1.045.800,00 
Dies ist bei den Einnahmen eine 
Erhöhung um € 228.400,00 und 
bei den Ausgaben eine Erhö-
hung um € 735.000,00.  
 
 
 
Beratung und Beschlussfas-
sung des Voranschlages, des 
Kassenkredites und des Mit-
telfristigen Finanzplanes für 
das Finanzjahr 2019  

Der Voranschlag für das Finanz-
jahr 2019 mit sämtlichen Beila-
gen wurde ebenfalls einstimmig 
wie folgt beschlossen: 
Ordentlicher Haushalt 
Einnahmen ....... € 3.222.000,00 
Ausgaben ......... € 3.222.000,00 
Außerordentlicher Haushalt 
Einnahmen ....... € 2.083.800,00 
Ausgaben ......... € 2.083.800,00 
Der ordentliche und der außer-
ordentliche Haushalt können 
ausgeglichen veranschlagt wer-
den. 
Der Kassenkredit wird mit € 
805.000,00 festgesetzt. Der Mit-
telfristige Finanzplan wird eben-
falls beschlossen. Die Aufnah-
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Beschlüsse des Gemeinderates 

Beratung und Beschlussfas-
sung über Änderung der Ab-
fallgebührenordnung  

Die Erhöhung der Gebührenord-
nung wurde einstimmig und voll-
inhaltlich beschlossen. Es wird 
die Grundgebühr bei § 2 ent-
sprechend erhöht.  
Die beschlossenen Gebühren 
können Sie auf den Seiten 6-7 
nachlesen. 
 
 
 
Beschlussfassung über Wei-
terführung diverser Gemein-
dezuschüsse  

Es wurden für das Jahr 2019 
folgende Gemeindezuschüsse 
einstimmig beschlossen. 
 
Lehrlingsförderung für Firmen: 
Die Förderaktion für Lehrlinge in 
Gemeindebetrieben soll verlän-
gert werden. Es soll pro Jahr 
und Lehrling ein Gemeindezu-
schuss von € 220,00 ausbezahlt 
werden. Bei Abbruch einer Leh-
re oder bei einer Lehre mit 3 ½ 
Jahren wird die Hälfte bezahlt. 
 
Zuschuss für Schulwochen: 
Der Gemeindezuschuss für die 
Teilnahme an einem Schulschi-
kurs, einer Wienwoche, einer 
Landschulwoche, odgl. von 
Volks- und Hauptschülern wird 
mit € 22,00 gefördert. Ein Kurs 
muss bei Haupt- und Polytech-
nischen Schulen mindestens 3 
Tage und bei der Volksschule 
mindestens 2 Tage dauern. Der 
Schüler muss den Hauptwohn-
sitz in der Gemeinde Feldkir-
chen gemeldet haben.  
 
Zuschuss für Pensionisten- und 
Seniorenverbände: 
Für Weihnachtsfeiern des Pen-
sionistenverbandes, Senioren-
bundes oder Seniorenringes 
wird ein Gemeindezuschuss in 
der Höhe von € 3,50 pro Mit-
glied geleistet. 
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Beratung und Beschlussfas-
sung über Vergabe eines Dar-
lehens für den Ankauf eines 
Feuerwehrfahrzeuges (KLFA-
L)  

Die Raiffeisenbank Mattigtal, 
GS Feldkirchen erhält den Zu-
schlag für das Darlehen zum 
Ankauf eines Feuerwehrfahr-
zeuges (KLF-L) mit einem Auf-
schlag von + 0,95 % über dem 6
-Monats-EURIBOR. Der Zins-
satz beläuft sich mit Stand 
31.10.2018 in einer Höhe von 
0,691%. Das Darlehen hat eine 
Laufzeit von 10 Jahren, begin-
nend mit 30.06.2019. 
Die Darlehensurkunde mit der 
Raiffeisenbank Mattigtal, GS 
Feldkirchen über die Aufnahme 
des Darlehens wurde ebenfalls 
vollinhaltlich und einstimmig be-
schlossen. 
 
 
 
Beratung und Beschlussfas-
sung über Flächenwidmungs-
plan Nr. 4, Änderung Nr. 35, 
Antragstellerin Karrer Petra, 
Gstaig 39 - Umwidmung einer 
Teilfläche der Parzelle Nr. 
1783/1, KG Gstaig von 
"Grünland" in "Dorfgebiet", 
sowie eines Raumordnungs-
vertrages  

Dem Antrag um Genehmigung 
der Flächenwidmungsplan Nr. 4, 
Änderung Nr. 35, Antragstellerin 
Karrer Petra, Gstaig 39 wurde 
einstimmig zugestimmt. Es soll 
die bestehende Grünlandwid-
mung der Parzelle Nr. 1783/1, 
KG Gstaig, entsprechend den 
vorliegenden Planunterlagen als 

Zuschuss für Studenten(innen): 
Als Zuschuss für Studenten
(innen) für die Benützung öffent-
licher Verkehrsmittel soll ein Zu-
schuss von 50 % bzw. ein Bei-
trag von max. € 150,00 geleistet 
werden. Es sind die Tickets für 
das öffentliche Verkehrsmittel 
vorzulegen. Die Auszahlung er-
folgt durch Vorlage des bezahl-
ten Tickets. Der Hauptwohnsitz 
in der Gemeinde ist Vorausset-
zung. 
Alle Gemeindezuschüsse wer-
den bis 31.12.2019 begrenzt. 
Die Lehrlingsförderung wird an 
die Landesförderung gebunden. 
Sollte es keine Landesförderung 
mehr geben, fällt auch diese 
Gemeindeförderung weg. 
 
 
 
 
Prüfungsbericht des Prü-
fungsausschusses über die 
Prüfung der Gemeindegeba-
rung vom 15.11.2018  

Der Prüfungsbericht des Prü-
fungsausschusses über die Prü-
fung der Gemeindegebarung 
vom 15.11.2018 wurde vom Ge-
meinderat ohne Einwände ein-
stimmig zur Kenntnis genom-
men. 
 
 
 
 
Beratung und Beschlussfas-
sung über Vermietung der 
Mietwohnung Feldkirchen 13, 
EG rechts an Frau Öller Chris-
tine, Eggelsberg, sowie des 
Mietvertrages  

Dem Ansuchen um Vermietung 
der Wohnung im Haus Feldkir-
chen 13, Erdgeschoss rechts an 
Frau Öller Christine, Eggelsberg 
wurde einstimmig stattgegeben. 
Der Mietvertrag wurde vollinhalt-
lich beschlossen.  
 
 
 

Beschlüsse des Gemeinderates 

Dorfgebiet umgewidmet werden. 
Der Raumordnungsvertrag mit 
Frau Karrer Petra, wurde eben-
falls beschlossen.  
 
 
 
Beratung und Beschlussfas-
sung über Flächenwidmungs-
planänderung Nr. 4.25 samt 
Änderung ÖEK Nr. 2.9, An-
tragsteller Weiß Adolf u. Mari-
anne, Aschau 13 - Umwid-
mung der Parzelle Nr. 383, KG 
Aschau von "Grünland" in 
"Wohngebiet", Mitteilung von 
Versagungsgründen - neuerli-
che Beschlussfassung  

Dem Antrag um Genehmigung 
der Flächenwidmungsplan Nr. 4, 
Änderung Nr. 25 samt ÖEK Nr. 
2, Änderung Nr. 9, Antragsteller 
Weiß Adolf u. Marianne, Aschau 
13 wurde einstimmig zuge-
stimmt. Es soll die bestehende 
Grünlandwidmung der Parzelle 
Nr. 383, KG Aschau entspre-
chend den vorliegenden Planun-
terlagen als Wohngebiet umge-
widmet werden.  
 
 
 
Grundsatzbeschluss für die 
Änderung des Flächenwid-
mungsplanes Nr. 4 samt Än-
derung des ÖEK Nr. 2, An-
tragsteller Berglandmilch e-
Gen, Ottenhausen - Umwid-
mung der Parzellen Nr. 115/5, 
138/2 und 134/3, KG Feldkir-
chen von „Grünland“ in 
„Betriebsbaugebiet“  

Der Grundsatzbeschluss für die 
beantrage Änderung des Flä-
chenwidmungsplanes Nr. 4 
samt ÖEK-Änderung Nr. 2, An-
tragsteller Berglandmilch eGen, 
Ottenhausen, für die Parzellen 
Nr. 106, 115/4, 115/5, 115/6, 
138/2 und 138/3, KG Feldkir-
chen von Grünland in Betriebs-
baugebiet im Ausmaß von 7.620 
m² wurde einstimmig gefasst.  
 



 

Beratung und Beschlussfas-
sung über Verhängung eines 
Neuplanungsgebietes für die 
Parzelle Nr. 58, 59/1, 59/2, 
59/3, 59/4, 61, 62/1, 62/2, 63, 
64/1 und 98/1, KG Feldkirchen  

Die Verordnung über die Ver-
hängung eines Neuplanungsge-
bietes für das INKOBA Betriebs-
baugebiet in Ottenhausen für 
die Parzelle Nr.58, 59/1, 59/2, 
59/3, 59/4, 61, 62/1, 62/2, 63, 
64/1 und 98/1, KG Feldkirchen 
wurde mehrheitlich beschlos-
sen.  
Abstimmungsergebnis 16 JA 
und 3 NEIN - Stimmen. 
 
 
 
Beratung und Beschlussfas-
sung über Genehmigung des 
Gestattungsvertrages mit 
dem Land OÖ. für eine Lei-
tungsverlegung entlang der 
L503 Oberinnviertler Straße, 
von km 35,712 bis km 43,328 
re.i.S.d.Km. L1032 Feldkirch-
ner Straße von km 6,495 bis 
km 6,595 li.i.S.d.Km  

Für die Verlegung von Leitun-
gen entlang der L503 Oberinn-
viertler Straße von km 35,712 
bis km 43,328 re.i.S.d.Km. und 
der L1032 Feldkirchner Straße 
von km 6,495 bis km 6,595 
li.i.S.d.Km wurde der vorliegen-
de Gestattungsvertrag zwischen 
der Gemeinde Feldkirchen b.M. 
und dem Land OÖ. vollinhaltlich 
und einstimmig beschlossen.  

Grundsatzbeschluss für die 
Änderung des Flächenwid-
mungsplanes Nr. 4, Antrag-
steller Eisenmann Johann, 
Rev. Renzlhausen - Umwid-
mung einer Teilfläche der Par-
zelle Nr. 1254, KG Feldkirchen 
von „Grünland“ in 
„Wohngebiet“  

Der Grundsatzbeschluss für die 
beantrage Änderung des Flä-
chenwidmungsplanes Nr. 4, An-
tragsteller Eisenmann Johann, 
Rev. Renzlhausen 3, für eine 
Teilfläche der Parzelle Nr. 1254, 
KG Feldkirchen von Grünland in 
Wohngebiet wurde einstimmig 
gefasst, wenn der Antragsteller 
die Spitzparzelle ebenfalls als 
Wohngebiet widmen lässt. Es ist 
ein entsprechender Raumord-
nungsvertrag zu verfassen in 
dem geregelt ist, dass eigene 
Grundstücksparzellen geschaf-
fen und diese innerhalb von 5 
Jahren bebaut werden müssen. 
Weiters muss ein Aufschlie-
ßungskonzept vorgelegt werden 
in dem die Aufschließung, Ka-
nal, Wasser sowie die Oberflä-
chenentlastung angeführt ist.  
 
 
 
Grundsatzbeschluss für die 
Änderung des Flächenwid-
mungsplanes Nr. 4, Antrag-
steller Schmitzbeger Andreas, 
Aschau - Umwidmung Teilflä-
che der PZ 387/17, KG Aschau 
von „Grünland“ in 
„Wohngebiet“  

Der Grundsatzbeschluss für die 
beantrage Änderung des Flä-
chenwidmungsplanes Nr. 4, An-
tragsteller Schmitzberger Andre-
as, Aschau 45, für die Parzelle 
Nr. 387/17, KG Aschau von 
Grünland in Wohngebiet im 
Ausmaß von 2.000 m² wurde 
einstimmig gefasst. Es soll auf 
den Verkehrslärm geachtet wer-
den und dies soll eventuell im 
Raumordnungsvertrag geregelt 
werden. 

GEMEINDE AKTUELL 5  

Beschlüsse des Gemeinderates 

Frau Chalia Sa-
lome wurde als 
Karenzvertre-
tung für Frau 
Sabrina Meindl 
zur Verstärkung 
des Gemeinde-
teams im Ge-
meindeamt an-

gestellt.  
Sie ist für 20 Wochenstunden 
angestellt und ist zur Verstär-
kung im Bürgerservice tätig. 

Personelles 

Die Gemeinde hat eine kleine 
Wohnung beim Volksschultrakt 
zu vermieten.  
Die Wohnung hat 1 Vorzimmer, 
1 Bad mit WC, 1 Wohnküche, 1 
Schlafzimmer und ist ca. 34 m² 
groß.  
Die Miete beträgt ca. € 230,00 
zuzüglich Betriebskosten und 
Heizung.  
Die Wohnung kann jederzeit 
besichtigt werden.  
Sollte Interesse an der Woh-
nung bestehen, so ist ein form-
loser schriftlicher Antrag an das 
Gemeindeamt Feldkirchen b.M. 
zu übersenden. 

Mietwohnung frei 

Parteienverkehrs– und Amtsstunden Gemeindeamt: 
 
Amtsstunden: 
Montag: 07:00-12:00 Uhr und 13:00-17:15 Uhr 
Dienstag: 07:00-12:00 Uhr und 13:00-17:15 Uhr 
Mittwoch: 07:00-13:00 Uhr 
Donnerstag: 07:00-12:00 Uhr und 13:00-17:30 Uhr 
Freitag: 07:00-13:00 Uhr 
 
Parteienverkehrsstunden sind täglich vormittags und am Donnerstag 
den ganzen Tag. 
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Gemeindegebühren 2019 

Kanalanschlussgebühren 

Mindestanschlussgebühr ...................... 3.694,90 € 
über 150 m² pro weiteren m² ...................... 24,63 € 
 
Kanalbenützungsgebühren 

jährlich verrechnende Mindestmenge ......... 40 m³ 
laut Wasserzähler pro m³ ............................ 4,433 € 
Bereitstellungsgebühr ............................... 177,32 € 
 
 
Müllabfuhrgebühren 

Die Müllabfuhrgebühren mussten für das Jahr 
2019 erhöht werden. Folgende Gebühren gelten:  
 
Einzelpersonenhaushalt (jährlich): 
Nur noch mit schriftlichen Antrag möglich! 
4-wöchige Abfuhr (13 Abfuhren im Jahr) 
90 l Tonne ............................................... 120,50 € 
 
 
Mehrpersonenhaushalt (jährlich): 
4-wöchige Abfuhr (13 Abfuhren im Jahr) 
90 l Tonne ............................................... 139,50 € 
120 l Tonne ............................................. 159,00 € 
240 l Tonne ............................................. 237,00 € 
1.100 l Container ..................................... 877,00 € 
 
Gebühr für Müllsack..................................... 5,00 € 
Mülltonne 90l/120l ..................................... 30,00 € 
Biotonne 120l ............................................ 30,00 € 
 
 
Mülltonnenaufkleber 

Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass eine 
Mülltonne ohne Aufkleber nicht vom Müllabfuhrun-
ternehmen entleert wird. Ersatzaufkleber erhalten 
Sie am Gemeindeamt. Achten Sie daher darauf, 
dass der Aufkleber noch auf der Mülltonne klebt. 
 
Altpapiertonne 

Jeder Haushalt, der eine Mülltonne hat, kann bei 
der Gemeinde eine Altpapiertonne bestellen. Die-
se Altpapiertonne ist kostenlos und mit einem 
Chip versehen, der dem jeweiligen Haushalt zuge-
teilt werden kann. Die Altpapiertonne bleibt Eigen-
tum des BAV. 
 
Biotonne 

Biotonnen sind zum Preis von € 30,00 beim Ge-
meindeamt erhältlich. Die Entleerung der Biotonne 
kostet im Jahr € 44,00. Die Biotonne wird nur in 
bestimmten Ortschaften abgeholt. Nähere Infor-
mationen erhalten Sie am Gemeindeamt. 

Folgende Gebühren gelten ab 01.01.2019 
 
Aufgrund des Erlasses des Landes OÖ. mussten 
einzelne Steuern, Gebühren und Abgaben erhöht 
bzw. angepasst werden. Der Gemeinderat hat in 
seiner Sitzung vom 07.12.2018 neue Verordnun-
gen beschlossen, welche ab 01.01.2019 gültig 
sind. Die einzelnen Gebühren sind hier nachste-
hend angeführt: Alle Gebühren inkl. Umsatzsteuer. 
 
Grundsteuer 

Grundsteuer A ......................................... 500 v.H. 
Grundsteuer B ......................................... 500 v.H. 
 
 
Wasserleitungsanschlussgebühr 

Mindestanschlussgebühr ...................... 2.215,40 € 
über 150 m² pro weiteren m² ...................... 14,77 € 
 
 
Wasserbezugsgebühr 

jährlich zu verrechnende Mindestmenge ..... 40 m³ 
laut Wasserzähler pro m³ ........................... 1,936 € 
Preis pro m³ bei Rohrbruch ........................ 0,902 € 
Bereitstellungsgebühr ................................ 77,44 € 
 
 
Wasserzählermiete 

Die Wasserzähler werden von der Gemeinde 
Feldkirchen b.M. bereitgestellt. Ein anderer Was-
serzähler, außer jener von der Gemeinde, wird 
nicht akzeptiert, da die Wasserzähler geeicht sind 
und nur dadurch für richtiges Zählen der Wasser-
menge garantiert werden kann. Die Miete beträgt 
pro Jahr 13,20 €. 
 
 
Wasserrohrbruch 

Falls Sie bei der Gemeindewasserleitung einen 
Wasserrohrbruch bemerken, so müssen Sie die-
sen sofort beim Gemeindeamt oder Wasserwart 
Bauböck Josef melden. Es wird der Rohrbruch 
begutachtet und vom Wasserwart bestätigt. Be-
reits reparierte oder im nachhinein gemeldete 
Wasserrohrbrüche dürfen ausnahmslos nicht be-
rücksichtigt werden.  
Defekte Sicherheitsventile sind keine Rohrbrüche 
und es gibt keinen Nachlass für die Wasser– und 
Kanalgebühren. 
 
Bitte kontrollieren Sie deshalb mehrmals im 
Monat Ihre Wasseruhr. 
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Gemeindegebühren 2019 

Freizeitwohnungsabgabe 

Mit 01.01.2019 muss für Wohnungen, die länger 
als 6 Monate pro Jahr leer stehen eine Freizeit-
wohnungsabgabe bezahlt werden. Der Gemeinde-
rat hat den Beschluss gefasst, dass auch ein Zu-
schlag zur Freizeitwohnungsabgabe eingehoben 
wird. Es sind daher ab 01.01.2019 für Wohnungen  
bis zu 50 m² Nutzfläche ........................... 180,00 € 
über 50 m² Nutzfläche ............................. 324,00 € 
zu bezahlen.  
Abgabepflichtig sind die Eigentümer der Freizeit-
wohnung. Die Abgabe wird mit 01.12. für das je-
weilige Kalenderjahr fällig und ist vom Abgabe-
pflichtigen unaufgefordert unter Bekanntgabe der 
Nutzfläche der Freizeitwohnung zu entrichten. 
Die eventuell betroffenen Eigentümer werden in 
den nächsten Wochen von der Gemeinde ein ent-
sprechendes Schreiben mit genauen Informatio-
nen erhalten. 
 
Tourismusabgabe 

Gemäß OÖ. Tourismusgesetz 2018 ist ab 
01.01.2019 für jede Nächtigung in einem Beher-
bergungsbetrieb eine Abgabe von € 2,00 zu be-
zahlen. Nähere Auskünfte erhalten Sie am Ge-
meindeamt. 
 
Sonstige Gebühren (keine Gemeindege-
bühren): 

Staatsbürgerschaftsnachweis .................... 44,60 € 
Reisepass Erwachsene ............................. 75,90 € 
Reisepass bis zum vollendeten 12. Lj. ....... 30,00 € 
Reisepass bis zum vollendeten 2. Lj……kostenlos 
Personalausweis Erwachsene ................... 61,50 € 
Pers.ausw. bis zum vollendeten 16. Lj. ...... 26,30 € 
Pers.ausw. bis zum vollendeten 2. Lj…...kostenlos 
 
Jagdpacht 

Der Jagdausschuss hat in seiner letzten Sitzung 
besprochen, die Abwicklung für die Besamungs-
beihilfe zu ändern. Es sind zukünftig nicht mehr 
die Besamungsscheine vorzulegen, sondern die 
Tierliste, die beim Mehrfachantrag beizulegen ist, 
oder ein Ausdruck der Tierliste von der AMA zum 
Stichtag 01. April.  
Zur Auszahlung kommen dann alle Kühe und 
Kalbinnen über 2 Jahre.  
 
Für Straßenschotter aus dem Jagdpacht werden 
maximal € 150,00 (ohne Transport - dieser wird 
nicht bezahlt) ausbezahlt. Dazu muss die Rech-
nung vorgelegt werden. Weiters ist ein Antrag aus-
zufüllen, auf dem die öffentliche Straße anzuge-
ben ist, für welche der Schotter verwendet wurde.  

Hundeabgabe 

Die Hundesteuer-Abgabe ist jährlich fällig und wird 
zum 15. Februar mit der allgemeinen Gemeinde-
vorschreibung eingehoben.  
Es wird ersucht, bei Verendung bzw. bei Neu-
haltung eines Hundes, dies dem Gemeindeamt 
unverzüglich mitzuteilen. 

Folgende Hundeabgabe ist festgesetzt: 
pro Hund .................................................... 40,00 € 
 
 
Hundemarke 

Jeder Hund muss mit einer amtlichen Hundemarke 
gekennzeichnet sein. Da es sich bei den Hunde-
marken um Mehrjahresmarken handelt, können 
die Hundemarken aus den Vorjahren weiterver-
wendet werden.  
Eine neue Hundemarke wird nur für diejenigen 
Hunde benötigt, die die Hundemarke entweder 
a) verloren haben, 
b) von einer anderen Gemeinde zugezogen sind, 
c) noch nie eine Hundemarke hatten. 

Die Hundemarke kostet € 2,00. 

Informationen über Sachkundekurse für Hundehal-
ter erhalten Sie am Gemeindeamt bzw. sind in die-
ser Gemeindezeitung angeführt. 
 
 
Gemeindebücherei 

Bei der Gemeindebücherei gelten nachstehende 
Leihgebühren: 
Familienjahreskarte ................................... 20,00 € 
Erwachsenenjahreskarte ........................... 15,00 € 
Kinderjahreskarte ...................................... 10,00 € 
Leihgebühr pro Buch und Woche................. 0,40 € 
Die Ausleihdauer beträgt jeweils 4 Wochen pro 
Buch. 
 
Öffnungszeiten 
Montag von 15:30 - 18:00 Uhr 
Donnerstag von 15:30 - 17:00 Uhr 
 
 
Gemeindeamt 

Kopie s/w ..................................................... 0,20 € 
Kopie färbig ................................................. 0,50 € 
Massensendungen s/w ................................ 0,04 € 
Massensendung färbig ................................ 0,30 € 
Faxgebühren ............................................... 0,70 € 
Gemeindechronik ...................................... 25,00 € 
Bezirks-DVD .............................................. 10,00 € 
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SILC-Erhebung 

könnten dabei sein! Die ausge-
wählten Haushalte werden 
durch einen Ankündigungsbrief 
informiert und eine von Statistik 
Austria beauftragte Erhebungs-
person wird von Februar bis Juli 
2019 mit den Haushalten Kon-
takt aufnehmen, um einen Ter-
min für die Befragung zu verein-
baren. Diese Personen können 
sich entsprechend ausweisen. 
Jeder ausgewählte Haushalt 
wird in vier aufeinanderfolgen-
den Jahren befragt, um auch 
Veränderungen in den Lebens-
bedingungen zu erfassen. 
Haushalte, die schon einmal für 
SILC befragt wurden, können in 
den Folgejahren auch telefo-
nisch Auskunft geben.  

Inhalte der Befragung sind u.a. 
die Wohnsituation, die Teilnah-
me am Erwerbsleben, Einkom-
men sowie Gesundheit und Zu-
friedenheit mit bestimmten Le-
bensbereichen. Für die Aussa-
gekraft der mit großem Aufwand 
erhobenen Daten ist es von 
enormer Bedeutung, dass sich 
alle Personen eines Haushalts 
ab 16 Jahren an der Erhebung 
beteiligen. Als Dankeschön er-
halten die befragten Haushalte 
einen Einkaufsgutschein über 
15,- Euro. 

Die Statistik, die aus den in der 
Befragung gewonnenen Daten 
erstellt wird, ist ein repräsentati-
ves Abbild der Bevölkerung. Ei-
ne befragte Person steht darin 
für Tausend andere Personen in 
einer ähnlichen Lebenssituation. 
Die persönlichen Angaben un-
terliegen der absoluten statisti-
schen Geheimhaltung und 

Statistik Austria kündigt SILC-
Erhebung an 
 
Statistik Austria erstellt im 
öffentlichen Auftrag hochwertige 
Statistiken und Analysen, die 
ein umfassendes, objektives 
Bild der österreichischen Wirt-
schaft und Gesellschaft zeich-
nen. Die Ergebnisse von SILC 
liefern für Politik, Wissenschaft 
und Öffentlichkeit grundlegende 
Informationen zu den Lebensbe-
dingungen und Einkommen von 
Haushalten in Österreich. Es ist 
dabei wichtig, dass verlässliche 
und aktuelle Informationen über 
die Lebensbedingungen der 
Menschen in Österreich zur Ver-
fügung stehen.  

Die Erhebung SILC (Statistics 
on Income and Living Conditi-
ons/Statistiken über Einkommen 
und Lebensbedingungen) wird 
jährlich durchgeführt. Rechts-
grundlage der Erhebung ist die 
nationale Einkommens- und Le-
bensbedingungen-Statistik-
Verordnung des Bundesministe-
riums für Arbeit, Soziales, Ge-
sundheit und Konsumenten-
schutz (ELStV, BGBl. II Nr. 
277/2010 zuletzt geändert in 
BGBl. 313/II/2018) sowie eine 
Verordnung des Europäischen 
Parlaments und des Rates (EG 
Nr. 1177/2003). 

Nach einem reinen Zufallsprin-
zip werden aus dem Zentralen 
Melderegister jedes Jahr Haus-
halte in ganz Österreich für 
die Befragung ausgewählt. Auch 
Haushalte Ihrer Gemeinde 

dem Datenschutz gemäß dem 
Bundesstatistikgesetz 2000 
§§17-18. Statistik Austria garan-
tiert, dass die erhobenen Daten 
nur für statistische Zwecke ver-
wendet und persönliche Daten 
an keine andere Stelle weiterge-
geben werden.  

Im Voraus herzlichen Dank für 
Ihre Mitarbeit! Weitere Informati-
onen zu SILC erhalten Sie un-
ter: 

Statistik Austria 
Guglgasse 13 
1110 Wien 
Tel.: 01/71128 8338 (werktags 
Mo-Fr 9:00-15:00 Uhr) 
E-Mail:  

Internet:  
www.statistik.at/silcinfo 

Silofoliensammlung 

Die nächste Silofolien-
sammlung findet am 
Donnerstag, 28. März 
2019 von 08:00 bis 11:00 
Uhr bei Frau Webersber-
ger Ingrid (Osl) in Öppel-
hausen statt. 

mailto:silc@statistik.gv.at
http://www.statistik.at/silcinfo
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Heizkostenzuschuss des Landes 

eine alleinstehende Person 
festgelegte Einkommensgren-
ze von Euro 909,42 anzuwen-
den, bei gemeinsamem Haus-
halt von Geschwistern jeweils 
dieser Richtsatz.  

4. Die Antragsfrist läuft vom 7. 
Jänner 2019 bis 12. April 
2019. Für sämtliche Anträge 
gelten die Einkommensver-
hältnisse des Jahres 2018, 
wobei für die Festlegung der 
Einkommensgrenzen die Aus-
gleichszulagenrichtsätze des 
Jahres 2018 heranzuziehen 
sind. 

5. Bei der Antrag stellenden Per-
son muss ein eigener Haus-
halt vorliegen. Ein solcher 
liegt bei einer Heimunterbrin-
gung jedenfalls nicht vor. Le-
ben mehrere Personen in ei-
nem Haus, liegen getrennte 
Haushalte nur insoweit vor, 
als diese Personen in jeweils 
abgeschlossenen Wohnein-
heiten (Küche, Wohn/
Schlafraum, Sanitäreinheit) 
leben. 

6. Ein Heizkostenzuschuss kann 
nur jenen Personen gewährt 
werden, die auch tatsächlich 
für Heizkosten aufzukommen 
haben. Demnach ist die Ge-
währung eines Heizkostenzu-
schusses an jene Personen 
ausgeschlossen, bei denen 
vertraglich sichergestellt ist, 
dass für ihre Heizkosten Dritte 
aufzukommen haben (z.B. im 
Rahmen eines Übergabever-
trages). In diesem Sinne gilt 
dasselbe für Personen, die 
ihren Brennstoff aus eigenen 
Energiequellen abdecken. 

7. An unterhaltsberechtigte Kin-
der mit eigener Wohnung 
kann kein Heizkostenzu-
schuss gewährt werden, da 
für deren Lebensunterhalt je-
ne Person aufzukommen hat, 
die für den/die Unterhaltsbe-
rechtigte/n sorgepflichtig ist. 
Bei getrennt lebenden Ehe-
paaren wird, sofern - bei An-
rechnung beider Einkommen - 
ein Anspruch auf Heizkosten-
zuschuss besteht, dieser nur 

Die Oö. Landesregierung hat in 
ihrer Sitzung am 17. Dezember 
2018 für die Heizperiode 2018/19 
die Gewährung eines Heizkosten-
zuschusses an sozial bedürftige 
Personen beschlossen. 
 
Folgende Richtlinien sind zu 
beachten: 
1. Für die Beheizung einer Woh-

nung, gleichgültig mit wel-
chem Energieträger, wird an 
sozial bedürftige Personen ein 
Heizkostenzuschuss gewährt. 
Dieser beträgt 152 Euro bei 
Unterschreiten der in Punkt 3 
festgesetzten Einkommens-
grenze. 

2. Es muss sich bei der Woh-
nung, für die der Heizkosten-
zuschuss beantragt wird, um 
den Hauptwohnsitz handeln, 
die Wohnung muss im Bun-
desland Oberösterreich sein 
und ständig bewohnt sein. 
(Für Zweitwohnsitze ist kein 
Heizkostenzuschuss möglich). 
Der Hauptwohnsitz muss 
während des Antragszeitrau-
mes gegeben sein und zumin-
dest für die Dauer von zwei 
Monaten bestehen bzw. be-
standen haben. Im Falle eines 
Umzugs im Antragszeitraum 
ist die Zuzugsgemeinde für 
die Bearbeitung des Antrages 
sowie für die Auszahlung des 
Heizkostenzuschusses zu-
ständig. 

3. Soziale Bedürftigkeit liegt vor, 
wenn das monatliche Netto-
einkommen aller tatsächlich 
im Haushalt/der Wohnung 
lebenden Personen die Sum-
me folgender Beträge nicht 
übersteigt: 
-Alleinstehende: Euro 
909,42 
-Ehepaar/ Lebensgemein-
schaft: Euro 1363,52 
-Kind: Euro 169,39  
nicht übersteigt.  
 
Bei Bestehen einer Haushalts-
gemeinschaft von Eltern
(teilen) mit erwachsenen, 
selbsterhaltungsfähigen Kin-
dern ist für das „Kind“ die für 

einmal ausbezahlt. 
8. Haushalte, in denen eine 

Person oder mehrere Perso-
nen im Jahr 2018 ganzjährig 
durchgängig bedarfsorien-
tierter Mindestsicherung 
bezogen hat/haben, haben 
keinen Anspruch auf den 
Heizkostenzuschuss.  

 Bei nicht ganzjährig durchgän-
gigem Mindestsicherungsbe-
zug im Jahr 2018 steht dem/
der Antragsteller/in nur dann 
der Heizkostenzuschuss zu, 
wenn zum Zeitpunkt der An-
tragstellung auf Heizkostenzu-
schuss aktuell kein Antrag auf 
bedarfsorientierte Mindestsi-
cherung gestellt ist oder kei-
nerlei Geldleistungen aus der 
bedarfsorientierten Mindestsi-
cherung bezogen werden.  

 
Für im Jahr 2018 bezogene 
Mindestsicherung ist pro Be-
zugsmonat ein Zwölftel des zu 
gewährenden Heizkostenzu-
schusses abzuziehen.  
Dies gilt sowohl für den/die 
Antragsteller/in als auch für 
alle im gemeinsamen Haus-
halt lebenden Personen.  

 
9. Der Heizkostenzuschuss kann 

Asylwerber/innen, deren Auf-
enthalt in Oberösterreich im 
Rahmen der Grundversor-
gung sichergestellt wird bzw. 
die Möglichkeit dieser Sicher-
stellung besitzen, nicht ge-
währt werden. 

10. Der/die Antragsteller/in be-
rechtigt die Wohnsitzge-
meinde, bei der Bezirksver-
waltungsbehörde, als aus-
zahlende Stelle der bedarfs-
orientierten Mindestsiche-
rung, darüber Auskunft ein-
zuholen, ob der/die Antrags-
steller/in einen Antrag auf 
BMS gestellt hat, aktuell 
Mindestsicherung bezieht 
oder im abgelaufenen Jahr 
2018 bezogen hat. 
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wir Jägerinnen und Jäger danken 
es Ihnen! 
 
Auf der Website www.fragen-zur-
jagd.at eröffnet der OÖ Landesjagd-
verband interessante Einblicke in die 
Welt der Jägerinnen und Jäger sowie 
unserer heimischen Wälder und Wild-
tiere. Schauen Sie doch einmal hin-
ein. 

Fototext: Jungtiere und Gelege (Nester mit 
Eiern) auf keinen Fall berühren. Es handelt 
sich um keine Findelkinder und die Eltern 
sind meist nicht weit von ihren Schützlingen 
entfernt. 
 

Foto: N. Mayr 
Text: Mag. Christopher Böck, Wildbi-
ologe und GF des OÖ. Landesjagd-
verbandes  
 
 
 
 
 

Wildrettung zur Mähzeit  
Gemeinsam schützen Jäger und 
Landwirte den Wildnachwuchs  
 
Der Mai ist der Geburtsmonat vieler 
heimischer Wildtiere, der Feldha-
sen, Fasane, Rebhühner oder Re-
he. Wenn die Setzzeit, die Zeit der 
Geburt, beginnt, suchen sich die 
Muttertiere ruhige Plätze, u.a. in 
den Wiesen. Das hohe Gras soll 
den Jungtieren ausreichend Schutz 
bieten und verhindern, dass Füch-
se oder andere natürliche Feinde 
den Nachwuchs entdecken. Doch 
die wohl größte Gefahr für die 
Jungtiere in den Wiesen stellen die 
Mähwerke der Landwirte dar.  
 
Achtung, Jungtiere im Gras 
In Grünlandgebieten ist im Mai die 
Zeit des ersten Schnittes auf den 
nun saftigen Wiesen. Genau dann, 
wenn die Rehgeißen ihre Jungen 
ins hohe Gras „gesetzt“ haben. 
„Das Muttertier begibt sich dann 
alleine auf Nahrungssuche und 

Kinderstube der Natur 
Die Frühlingszeit ist die Kinder-
stube der Natur und wir bitten 
um Ihre Mithilfe!  
 
Mit Begeisterung und Freude genießt 
der Naturliebhaber den Frühling. Die 
Tier- und Pflanzenwelt begrüßt uns 
mit einer gewaltigen Vielfalt neuen 
Lebens und bietet eine scheinbar 
unerschöpfliche Quelle an Glücksge-
fühl und Lebenskraft. 
 
Jetzt im Frühling, wenn die Men-
schen auch wieder vermehrt in die 
Lebensräume der Wildtiere vordrin-
gen, ist es wichtig, dass die tieri-
schen Bewohner trotzdem ihre Ruhe 
haben dürfen. Vor allem deshalb, da 
ab jetzt vermehrt Jungwild das Licht 
der Welt erblickt. Es ist also Tier-
schutz, wenn vermeintlich verlassene 
Junghasen NICHT AUFGENOMMEN 
werden! Sie sind meist nicht verlas-
sen und die Häsin kommt täglich zu 
ihnen, um sie zu säugen. Auch Gele-
ge, also Vogeleier, sollen auf keinen 
Fall berührt werden. Das Muttertier 
beobachtet aus sicherer Entfernung 
genau die Störenfriede und traut sich 
nicht zum Nest, solange die Eindring-
linge in der Nähe sind und so kühlen 
die Eier aus… 
 
Ein weiterer Appell des OÖ Landes-
jagdverbands und der Jägerinnen 
und Jäger richtet sich an die Hunde-
halter, damit sie ihre Vierbeiner an 
die Leine nehmen. Selbst wohlerzo-
gene Hunde vergessen schon einmal 
ihre guten Manieren, wenn ihr Jagd-
instinkt geweckt wird. Aufgeschreckte 
und gehetzte Wildtiere laufen auf 
Straßen und können Unfälle verursa-
chen. Ein trächtiges Reh sogar im 
Schockzustand das Kitz verlieren. Da 
muss der Hund das Tier gar nicht 
erwischen. 
 
Lassen wir also den Wildtieren 
ihre Ruhezonen, bleiben wir auf 
den Wegen und erfreuen wir uns 
über den herrlichen Anblick und 
die wunderbare Natur in unserer 
Gemeinde – die Tiere, aber auch 

lässt ihren Nachwuchs geschützt 
im Gras. Bei Lärm oder Gefahr flie-
hen die jungen Tiere jedoch nicht, 
sondern drücken sich tiefer in den 
Boden. Dies ist der natürliche Drü-
ckinstinkt“, so Wildbiologe Chris-
topher Böck. Eine gute Zusammen-
arbeit der heimischen Landwirte mit 
den regionalen Jägern sowie inno-
vative Maßnahmen retten zahlrei-
chen Wildtiernachwuchs wie Reh-
kitze, aber auch Feldhasen, Kiebit-
ze oder Feldlerchen vor dem Mäh-
tod.  
 
Gezielte Projekte zur Kitzrettung  
Seit Jahren engagiert sich die OÖ 
Jägerschaft gemeinsam mit den 
Landwirten für den Schutz der jun-
gen Wildtiere. Mit gezielten Maß-
nahmen vor und auch während der 
Mahd können zahlreiche Jungtiere 
gerettet werden. Eingesetzt werden 
unter anderem an Stangen flattern-
de Kunststoffsäcke oder auch tech-
nische Wildretter, welche an den 
Traktoren befestigt werden und 
mittels Infrarotsensoren oder Schall 
die Tiere aufspüren. Immer stärker 
nachgefragt wird der Einsatz von 
Coptern. Diese überfliegen fernge-
steuert die Wiesen und mittels Wär-
mebild wird den Jägern angezeigt, 
wo sich beispielsweise Kitze ver-
stecken.  
Auf der Website www.fragen-zur-
jagd.at eröffnet der OÖ Landes-
jagdverband interessante Einblicke 
in die Welt der Jägerinnen und Jä-
ger sowie unserer heimischen Wäl-
der und Wildtiere. Schauen Sie 
doch einmal hinein! 

Fototext: Die jahrelange und erfolgreiche 
Zusammenarbeit zwischen der Jägerschaft 
sowie den Landwirten rettet jährlich zahlrei-
che Jungtiere.  

 
Foto: B. Moser 
Text: Mag. Christopher Böck, Wild-
biologe und GF des OÖ. 
Landesjagdverbandes 

Jägerschaft 
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Glasfaserausbau im Bezirk  
Ein bezirksweiter, flächende-
ckender Glasfaserausbau erfor-
dert einen Blick über die Ge-
meindegrenzen hinaus! 30 Ge-
meinden haben inzwischen re-
gioHelp mit der Umsetzung des 
Glasfaserausbaues beauftragt.  
 
Die Firma regioHelp  
Die Vorgeschichte zu regioHelp 
und dem bezirksweiten Glasfa-
sernetz beginnt in Munderfing. 
Der flächendeckende Ausbau 
eines Glasfasernetzes in Mun-
derfing, das Ende 2020 fertigge-
stellt wird, hat das Interesse vie-
ler Bürgermeister und Gemein-
devertreter des Bezikes ge-
weckt. Nach vielen Gesprächen 
haben sich Erwin Moser und 
sein Partner Willem Brinkert von 
der Genossenschaft regioHelp 
bereit erklärt, den Gemeinden 
des Bezirkes Braunau bei der 
Umsetzung eines flächende-
ckenden Glasfasernetzes zu 
unterstützen.  
 
Wie erhält man den An-
schluss? 
Jeder Bürger erhält ein Formu-
lar für die Interessensbekun-
dung. Jede Person bzw. jeder 
Haushalt der einen Glasfaseran-
schluss haben möchte, füllt die-
ses Formular aus und gibt es 
auf der Gemeinde ab oder 
schickt es an in-
fo@regiohelp.eu. 
 
Wichtig: Bei diesem Formular 
handelt es sich nur um eine Ab-
sichtserklärung und nicht um 
einen Vertrag. Der Unterschrei-
bende hat keine Verpflichtun-
gen.  
  
Mit welchen Kosten ist für Pri-
vate zu rechnen? 
Mit Abgabe der unterschriebe-
nen Interessensbekundung und 

Bei der Gemeindebesprechung 
am 10.12.2018 wurde im Gast-
haus „Maria vom guten Rat“ das 
Projekt Breitbrandversorgung 
ländlicher Raum durch die Fir-
ma regioHelp vorgestellt. Es ist 
geplant für den gesamten Bezirk 
Braunau ein flächendeckendes 
Glasfasernetz zu errichten. Dies 
bedeutet, dass das gesamte 
Gemeindegebiet von Feldkir-
chen einen Glasfaseranschluss 
bis zum Haus kostengünstig er-
halten kann. Dazu ist es jedoch 
erforderlich, dass jeder interes-
sierte Hauseigentümer oder Fir-
meneigentümer eine Interes-
sensbekundung unterschreibt. 
Mit dieser Unterschrift wird je-
doch keinerlei Verpflichtung ein-
gegangen. Wenn es zu einem 
Bau des Glasfasernetzes 
kommt, werden sich die Mitar-
beiter von regioHelp direkt an 
den Hauseigentümer wenden. 
Eine Interessensbekundung 
kann ganz einfach im Internet  
unter 

www.regiohelp.eu 
abgegeben werden. 
Es kann aber auch ein Formular 
ausgefüllt werden. Dieses erhal-
ten Sie am Gemeindeamt oder 
auf der Homepage der Gemein-
de unter 
www.feldkirchen-
mattighofen.ooe.gv.at 
 
Ich bitte auch alle jungen Ge-
meindebürger. Gebt den Link 
auf Facebook weiter, damit wir 
so viele Interessensbekundun-
gen als möglich erhalten. Vor 
allem in den exponierten Lagen 
soll sich dafür entschieden wer-
den, sodass auch in diese Regi-
onen der Gemeinde das Glasfa-
sernetz errichtet wird. 
Herzlichen Dank für eure Unter-
stützung. 

Unterzeichnung des dann spä-
teren Internetvertrages, erhält 
man einen Gratis-Anschluss bis 
zum Haus (FTTH). regioHelp 
wird dabei nicht nur als Netz-
betreiber, sondern auch als 
Provider auftreten. Als Anbie-
ter unter vielen Providern, wird 
es auch einen Einsteigertarif 
geben, der günstiger ist als die 
derzeitigen marktüblichen Tari-
fe, die bei € 40,- beginnen. Nat-
rürlich wird es auch Tarife für 
50/50 Mbit/s und mehr geben. 
 
Die Vorteile auf einen Blick 
 Anschluss (FTTH) 
 günstigste Tarife und jeder-

zeitige Erhöhung des Daten-
volumens möglich 

 höhere Lebensqualität durch 
Home-Office-Möglichkeit 

 Weniger Reisetätigkeit durch 
E-Learning 

 Bessere Gesundheitsversor-
gung durch attraktive Ar-
beitsplätze für Pflegekräfte  

 5G ready (schnelles mobiles 
Internet wird durch ein Glas-
fasernetz erst realistisch) 

 Regional angepasste mögli-
che Dienstleistungen wie 
zB.: eigene E-Mail-Adressen 
der Gemeinde, lokaler 
Cloudspeicher, oder kosten-
loses Festnetz über das ge-
samte Glasfasernetz uvm.  

Nutzen Sie jetzt die Möglichkeit 
für Ihre Zukunft und sichern Sie 
sich mit der Interessensbekun-
dung schon heute Glasfaseran-
schluss für morgen. 
 
Rückfragen bitte an 
regioHelp eG 
Thomas Hödl 
Leitung Verkauf und  
Projektentwicklung  
5222 Munderfing 52 

Breitbandversorgung ländlicher Raum - Glasfaser für Feldkirchen 

www.regiohelp.eu 
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Sachkundenachweis 

Uttendorf: 

 Donnerstag, 21.03.2019 um 
18:00 Uhr (Dauer ca. 3 Std.) 

Kursort:  
Gasthaus Helpfauerhof, Utten-
dorf 
Veranstalter:  
Hunde Sport Club Mattigtal 
Kosten: € 30,00 
Anmeldung: 0650 7521123 
E-Mail: hsc-mattigtal@gmx.at  
 
 
Mattighofen: 

 Donnerstag, 28.03.2019 von 
19:00 bis 22:00 Uhr 

 Donnerstag, 25.04.2019 von 
19:00 bis 22:00 Uhr 

Kursort: Tirarztpraxis für 
Kleintiere, Unterlochnerstr. 10d, 
5230 Mattighofen 
Veranstalter:  
Tierärztegemeinschaft Innviertel 
Anmeldung: 07742/6069 
 
Bitte keine Hunde mitnehmen! 

Freilaufende Hunde und Hundekot 

Entfernen von Exkrementen des 
Hundes gemäß § 6 Oö. Hunde-
haltegesetz verwiesen. 

1) Hunde müssen an öffentli-

chen Orten im Ortsgebiet an 

der Leine oder mit Maulkorb 

geführt werden. 

2) Bei Bedarf, jedenfalls aber in 

öffentlichen Verkehrsmitteln, 

in Schulen, Kindergärten, 

Horten und sonstigen Kin-

derbetreuungseinrichtungen, 

auf gekennzeichneten Kin-

derspielplätzen sowie bei 

größeren Menschenan-

sammlungen, wie z.B. in Ein-

kaufszentren, Freizeit- und 

Vergnügungsparks, Gast-

stätten, Badeanlagen wäh-

rend der Badesaison und bei 

Veranstaltungen, müssen 

Hunde an der Leine und mit 

Maulkorb geführt werden.  

3) Wer einen Hund führt, muss 

die Exkremente des Hun-

des, welche dieser an öf-

fentlichen Orten im Ortsge-

biet hinterlassen hat, unver-

züglich beseitigen und ent-

sorgen. 

 

Hunde sind der beste Freund 
des Menschen, doch manchmal 
sorgen sie bei anderen Mitbür-
gern auch für Verärgerung. 
Hundekot auf Gehwegen und 
Wiesen, sowie freilaufende Hun-
de sind immer ein Zündstoff für 
Konflikte. 
Es vergeht kaum eine Woche in 
der nicht eine Beschwerde be-
züglich freilaufender Hunde o-
der wegen herumliegendenHun-
dekot bei der Gemeinde ein-
langt.  
Es wird daher nochmals auf § 3 
Abs. 2 Oö. Hundehaltegesetz 
verwiesen.  
Ein Hund in einer Weise zu be-
aufsichtigen, zu verwahren oder 
zu führen ist, dass 

1. Menschen und Tiere durch 

den Hund nicht gefährdet 

werden, oder 

2. Menschen und Tiere nicht 

über ein zumutbares Maß 

hinaus belästigt werden,  

oder 
3. er an öffentlichen Orten oder 

auf fremden Grundstücken 
nicht unbeaufsichtigt herum-
laufen kann. 

 
Ebenfalls wird auf die Leinen– 
und Maulkorbpflicht sowie das 

Bücherei Feldkirchen 

Bücher lesen heißt wandern in ferne Welten, 
aus den Stuben über die Sterne. 

(Jean Paul) 
 

Aus der Jahresstatistik:  
3.200 Medien gingen im Jahr 2018 über die 
Theke der Bücherei. 
Es freut uns, dass unser Buch- und Medien-
angebot so gut angenommen wird. Es sind 
bereits wieder viele schöne neue Bücher ein-
getroffen. 
Viel Spaß hatte die 3.  Klasse unserer VS bei 
einer Vorlesestunde mit Geschichten von 
Christine Nöstlinger. 
Öffnungszeiten:  
Montag:  15.30 – 18.00 Uhr 
Donnerstag:  15.30 – 17.00 Uhr 
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Ich lade alle Feldkirchner ein, jede Altersgruppe Mann und Frau, die ganze Gemeinde und auch die Ge-
meindegrenzen zu durchwandern. 
 

Begonnen wird am: Donnerstag, 25.04.2019 
Zeit:  19:00 Uhr Gemeindeparkplatz 
 
  keine Anmeldung nötig! 
 
Gruppen: Kathi Huber (langsame Gruppe) u. Elisabeth Reiter (schnelle Gruppe) 

Nordic Walking 

GESUND - SCHLANK - FIT 

Zusammen sind wir stark! 
 

Sehr gerne möchten wir die Kraft der Gruppenmotivation 
nutzen und zusammen in ein gesundes, glückliches und 
schlankeres Leben starten. 
 
Wenn auch Du gerne wieder zu Deinem Wohlfühlgewicht gelangen möchtest, würden wir uns 
sehr freuen, wenn Du ein Teil unserer Gruppe wirst. 
 
Wir starten mit einem Infoabend am 15. April um 20:00 Uhr in der Gemeinde. Wir freuen uns 
auch Dich! 

Schriftführer:  
Peter Pertiller 
Wiesing 5 

Schriftführer Stellvertreter:  
Franz Hofmann 
Wenigaschau 3 

Kassier:  
Johann Daxecker 
Willersdorf 14 

Kassier Stellvertreter:  
Franz Haberl 
Feldkirchen 40 

Bei der Vollversammlung am 
11.11.2018 wurde nachstehen-
der Vorstand gewählt.  

Obmann:  
Johann Wimmer 
Sattlern 7 

1.Obmann Stellvertreter:  
Karl Katzdobler 
Otterfing 1 

2.Obmann Stellvertreter:  
Josef Moser 
Gstaig 24 

Rechnungsprüfer:  
Alois Hofbauer 
Altheim 11 

Rechnungsprüfer:  
Rudolf Mitterbauer 
Wexling 3 

Kameradschaftsbund 
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Highlight des Jahres. Geschlaucht vom Vortag ging 
es am 6. Dezember wieder weiter. Hervorheben dür-
fen wir Martin Schmitzberger, der die Aktion wieder 
einmal erfolgreich organisiert hat. Die zwei erfolgrei-
chen Tage feierten wir traditionell mit dem Zechkegeln 
beim GH Sporer in Handenberg. Den dritten Platz er-
reichte Florian Kendlinger, den zweiten Platz Manuel 
Schmitzberger und den Titel konnte sich Reinhard 
Schmitzberger holen. Nach einigen geselligen Stun-
den besuchten wir geschlossen die benachbarte Dis-
cothek Cést La Vie. Wir freuen uns auf nächstes Jahr 
und hoffen, dass dieser Brauch von den Feldkirchne-
rInnen wieder so gut angenommen wird. Am 21. Juni 
wird das Sommernachtsfest wieder stattfinden.  

Das Jahr 2018 ging zu Ende. Die Zeche 
Aschau blickt auf ein Jahr wie kein zweites 
zurück. Der Zechvorstand hatte am Ostermon-
tag bei der Zechversammlung die Ehre ihre 
Funktionen zu behalten: Zechmeister Jakob 
Kreil, Stv. Matthias Messner, Kassier Martin 
Kreil, Stv Friedrich Gartner. Nach dem ereig-
nisreichen Sommer mit unserem 90jährigen 
Gründungsfest, unserem Sommernachtsfest 
und zahlreichen Ausrückungen war der Herbst 
sehr entspannt. Doch wie die letzten Jahre 
auch bewältigten wir einen intensiven Dezem-
berbeginn. Am 4. Dezember war das Ruten- 
und Sackerlbinden für die traditionelle Niko-
laus- und Krampusaktion. Dabei wollen wir 
uns beim Plattenclub Aschau bedanken, dass 
wir das Clubheim wieder nutzen durften. Am 5. 
Dezember begann das für viele Zechmitglieder 

Zeche Aschau 
Bericht Jakob Kreil 
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Obwohl das Jahr noch jung ist, konnten bereits 
einige Ausflüge organisiert werden. Die Resonanz 
auf diese Veranstaltungen aus dem Verein und 
dem Umfeld war durchwegs positiv und rechtfer-
tigt die Bemühungen. 

Sowohl der Biathlon Weltcup in Ruhpolding als 
auch die alljährliche Skiausfahrt, diesmal nach 
Zauchensee, waren ein voller Erfolg und einen 
Ausflug wert. 

Um es interessierten 
Personen zu erleich-
tern, dem Sportver-
ein beizutreten, wer-
den künftig auf der 
Gemeinde Beitritts-
formulare aufliegen. 
Ansonsten bitte ein-
fach bei einem der 
Funktionäre im Ver-
ein melden. 
 

Termine des Sportvereins 2019 
 
Jahreshauptversammlung 2019  
Dienstag, 30. April 
Gedenkgottesdienst Buschhorn:  
Freitag, 28. Juni  

Langlaufloipe Feldkirchen: 

Wie langlaufbegeisterte Gemeindebürger längst 
wissen, ist die Langlaufloipe in Feldkirchen bereits 
seit Wochen/ Monaten in Betrieb. Das Spuren die-
ser Loipe erfordert neben vieler Arbeitsstunden 
auch ein funktionierendes Schneemobil. Nachdem 
der alt gediente Ski-Doo nach geschätzten 50 
Dienstjahren endgültig den Geist aufgegeben hat, 
wurde ein Neu-Gebrauchtes angeschafft.  

Der Sportverein freut sich über die rege Benut-
zung der Loipe. In Primsing ist eine kleine Spardo-
se aufgestellt, hier kann ein Wertschätzungsbei-
trag eingeworfen werden.  

 

Sportverein 



 

Die Sektion Tennis der Union Feldkirchen bietet in dieser Saison wieder Anfänger- bzw. Fortge-
schrittenenkurse für Kinder und Erwachsene an. Alle Tennisbegeisterten und Tennisinteressierten 
sind eingeladen sich bei dem Koordinator telefonisch zu erkundigen und anzumelden. 

Anfänger- Fortgeschrittenenkurs für Kinder: (Anmeldung erforderlich) 
Start: Beginn Sommerferien 
Termin: wird noch rechtzeitig bekannt gegeben  
Ort: Tennisplatz in Feldkirchen 
Veranstalter: UTC Feldkirchen  
Trainer: Mari Peter 
Ansprechperson: Andorfer Lukas - 0664 88968940 
Anmeldefrist: 02.06.2019 

 
Anfänger- Fortgeschrittenenkurs für Erwachsene: (Anmeldung erforderlich) 
Start: Anfang Mai - je nach Witterung 
Termin: voraussichtlich Donnerstag – (abhängig von der Teilnehmeranzahl)  
Trainingseinheiten: 10er Block 
Ort: Tennisplatz in Feldkirchen 
Veranstalter: UTC Feldkirchen 
Trainer: Mari Peter 
Ansprechperson: Andorfer Lukas - 0664 88968940 
Anmeldefrist: 01.04.2019 

Zusätzlich sind selbstverständlich auch alle 
anderen Tennisspieler/innen herzlich dazu 
eingeladen jeden Freitag ab 18:00 Uhr 
beim Hobbytraining mitzuspielen und an-
schließend das Wochenende beim gemütli-
chen Zusammensein einzuleiten. 

Der UTC Feldkirchen freut sich auf euer 
Kommen! 
 

UTC Feldkirchen 
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Tennis Anfängerkurse für Kinder und Erwachsene  



 


